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» ORDENTLICHE  

HAUPTVERSAMMLUNG 2018 

Deutsche Wohnen SE 
Berlin 
 
ISIN DE000A0HN5C6 
WKN A0HN5C 

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE, 
am Freitag, 15. Juni 2018, um 10.00 Uhr (MESZ) 

im Kap Europa, Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt am Main 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Ermäch-

tigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Er-

mächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie 

Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung) und Tagesordnungs-

punkt 10 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalde-

rivaten beim Erwerb eigener Aktien) 

Der Vorstand erstattet gemäß Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in 

Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 und Tagesordnungs-

punkt 10 der Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre bei der Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien den fol-

genden Bericht: 

Zu Tagesordnungspunkt 9 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft zu er-

mächtigen, bis zum 14. Juni 2023 eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % 

des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bzw. – falls dieser Wert 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapi-

tals zu erwerben. Mit dieser Ermächtigung soll die Möglichkeit von Aktienrückkäufen und der 

Verwendung der erworbenen Aktien geschaffen werden. Seit der Beschlussfassung der or-

dentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2014 über die derzeit bestehende Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien hat die Gesellschaft das Grundkapital der 

Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG erhöht und mehrere Wandelschuld¬verschreibungen unter Ausschluss des 
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Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben. Aktien, die in direkter 

oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden sowie Aktien, die 

zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit 

Wandlungs- bzw. Optionsrecht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, soweit diese 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung entsprechend § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, sind auf die Verwendungsmöglichkeit von zurückerwor-

benen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts anzurechnen. Damit sind die Er-

mächtigungen zur Verwendung von zurückerworbenen eigenen Aktien entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG bereits vollumfänglich ausgenutzt. Die eigenen Aktien sollen sowohl 

durch die Gesellschaft selbst als auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-

schaft stehende Unternehmen (Konzernunternehmen) oder durch für Rechnung der Gesell-

schaft oder für Rechnung von Konzernunternehmen handelnde Dritte erworben werden kön-

nen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, der Gesellschaft zum 

Erwerb eigener Aktien zusätzlich zu den unter Tagesordnungspunkt 9 vorgesehenen Mög-

lichkeiten auch den Einsatz von Eigenkapitalderivaten zu ermöglichen.  

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg eines öffentlichen Erwerbs- 

oder Tauschangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der 

Aktionäre gemäß Artikel 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO in Verbindung mit § 53a AktG zu wahren. 

Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder im Weg des öffentlichen Erwerbs- oder 

Tauschangebots trägt dem Rechnung. Sofern bei einem öffentlichen Erwerbs- oder 

Tauschangebot die Anzahl der angedienten Aktien das von der Gesellschaft vorgesehene 

Erwerbsvolumen übersteigt, erfolgt der Erwerb bzw. Tausch quotal nach dem Verhältnis der 

angedienten Aktien je Aktionär. Dabei kann jedoch unabhängig von den von dem Aktionär 

angedienten Aktien ein bevorrechtigter Erwerb bzw. Tausch geringer Stückzahlen bis zu 100 

Aktien je Aktionär vorgesehen werden. Aktien mit einem vom Aktionär festgelegten Andie-

nungspreis, zu dem der Aktionär bereit ist, die Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, und 

der höher ist als der von der Gesellschaft festgelegte Kaufpreis, werden bei dem Erwerb 

nicht berücksichtigt; dies gilt entsprechend bei einem vom Aktionär festgelegten Tauschver-

hältnis, bei dem die Gesellschaft für Aktien der Gesellschaft mehr Tauschaktien als beim von 

der Gesellschaft festgelegte Tauschverhältnis liefern und übertragen müsste. 

a) Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass erworbene eigene Aktien ohne einen 

weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können oder aber über die 

Börse oder im Wege eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert 

werden können. Die Einziehung der eigenen Aktien führt grundsätzlich zur Herabset-

zung des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vorstand wird aber auch ermächtigt, die 

eigenen Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 

einzuziehen. Dadurch würde sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß 
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§ 8 Abs. 3 AktG (rechnerischer Nennbetrag) anteilig erhöhen. Bei den beiden genannten 

Veräußerungswegen wird der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt. 

b) Am 11. Juni 2014 hat die ordentliche Hauptversammlung die Ermächtigung zur Ausgabe 

von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und an ausgewählte Führungskräfte der 

Gesellschaft und verbundene Unternehmen der Gesellschaft beschlossen. Das zugrun-

deliegende Aktienoptionsprogramm (AOP 2014) diente der zielgerichteten Incentivierung 

der Programmteilnehmer und der Bindung der Teilnehmer an die Gesellschaft. Eine 

Ausgabe weiterer Aktienoptionen ist unter dem AOP 2014 nicht vorgesehen. Es ist vor-

gesehen, dass die Gesellschaft neben Aktien aus dem bedingten Kapital auch eigene 

Aktien zur Bedienung bereits ausgegebener Aktienoptionen verwenden können soll. Die 

Übertragung eigener Aktien anstelle der Inanspruchnahme eventuell ebenfalls zur Ver-

fügung stehender bedingter Kapitalia kann eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative sein, 

da sie den mit einer Kapitalerhöhung und der Zulassung neuer Aktien verbundenen 

Aufwand sowie den sonst eintretenden Verwässerungseffekt großenteils vermeidet. Der 

Bezugsrechtsausschluss liegt damit grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft und ih-

rer Aktionäre. 

c) Außerdem soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein, eigene 

Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder als 

Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen anbieten und übertragen zu können. Die aus diesem Grund vorgeschlagene 

Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte 

stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende 

Gelegenheiten zum Erwerb zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob im Einzelfall eigene Aktien 

oder Aktien aus einem genehmigten Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er 

sich allein vom Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lässt. Bei der Bewer-

tung der eigenen Aktien und der Gegenleistung hierfür wird der Vorstand sicherstellen, 

dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vor-

stand den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen; eine schematische 

Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal er-

zielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses nicht wieder in-

frage gestellt werden können. 

d) Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

auch gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte ver-

äußert werden können, sofern der Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Ak-

tien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit 

dieser Ermächtigung wird von der in Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 

Satz 5 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 

Möglichkeit des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch 

wird der Vorstand in die Lage versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger Bör-
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sensituationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst 

hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen und damit regelmäßig eine Stärkung des Eigen-

kapitals zu erreichen oder neue Investorenkreise zu erschließen. Die Ermächtigung gilt 

mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. 

Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der 

Wiederveräußerungsermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, die zur 

Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit 

Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, soweit 

diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem 

Zeitpunkt unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

gegeben oder veräußert wurden. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktio-

näre werden bei diesem Weg der Veräußerung eigener Aktien angemessen gewahrt. 

Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote zu vergleich-

baren Bedingungen durch einen Kauf von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

e) Der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten in Form von Put- oder Call-

Optionen oder einer Kombination aus beiden darf nur über Optionsgeschäfte mit einem 

Finanzinstitut oder über die Börse zu marktnahen Konditionen erfolgen. Zur Vermeidung 

eines Verwässerungseffekts ist der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten in 

Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kombination aus beiden zudem auf maxi-

mal eigene Aktien bis insgesamt 5 % des Grundkapitals beschränkt, wobei die durch De-

rivate erworbenen eigenen Aktien auf die Maximalgrenze von 10 % des Grundkapitals 

der Gesellschaft beim Erwerb und dem Bestand eigener Aktien anzurechnen sind. 

f) Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung von Erwerbspflichten 

oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit Wan-

del- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Op-

tionsrechten verwenden können, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzernge-

sellschaften ausgegeben wurden. Hierzu muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen sein. Dies gilt auch im Fall einer Veräußerung eigener Aktien durch öffentli-

ches Angebot an alle Aktionäre für die Möglichkeit, den Gläubigern solcher Instrumente 

ebenfalls Bezugsrechte auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen zu-

stünde, wenn die jeweiligen Wandlungs- oder Optionsrechte bereits ausgeübt worden 

wären (Verwässerungsschutz). Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 

nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch 

zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Wiederveräußerungsermächtigung in 

direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

oder veräußert wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, die zur Bedienung von Wandel- 
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oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Options-

recht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, soweit diese Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechts-

ausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 

Der Vorstand wird in den nächsten Hauptversammlungen jeweils nach Artikel 5 SE-VO in 

Verbindung mit § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG über eine etwaige Ausnutzung dieser Ermächtigung 

berichten. 


